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befugto Organ gegeben worden. damit dieses dio Rechtsverlot- 
zung im Rahnen seiner Fristonrogolung verfolgt.

Gemäß 3 22 (1) OV/G ist die Einleitung eines OrdnungsstrafVer
fahrens schriftlich durch den Entscheidungsbofugten zu vor
merken und den Betroffenen mitzuteilon (J 24 (1) O./G). Im 
Ordnungsstrafvorfahren sind alle Maßnahmen zur Klärung dos 
Sachverhalts, zur Feststellung der Art und Schwöre der Ord- 
nungswidrigkoit. der Umstände ihrer Begohung, der persönli
chen Verhältnisse des Täters und dor Ursachen und begünsti
genden Bedingungen möglich. Beispielsweise können auch Be
fragungen des Rechtsverletzers und anderer Регзопоп durchgo- 
führt worden, über dio auch Niederschriften anzufertigon sind 
Zuführungen und Durchsuchungen im Ordnungsstrafvorfahren 3ind 
unzulässig. let aus politisch-operativen Gründen eine Zufüh
rung und Durchsuchung der betreffenden Person orforderlich, 
so müssen diese bei Vorliogen der Voraussetzungen auf dio 
rechtlichen Regelungen de3 VP-Gesetzes gestützt werden.

Das Ordnungsstrafverfahren endet mit dem Ausspruch einer 
Ordnungsstrafnaßnaimc oder mit der Einstellung. Auf dio Mög
lichkeiten dor Einstellung des Verfahrens wurde schon an 
anderer Stelle hingewiesen, so daß hier nicht weiter darauf 
eingogangen wird.

Der Ausspruch einer Ordnungsstrafmaßnahme erfolgt durch Ver
fügung. Neben der begangenen Ordnungswidrigkoit und der rocht 
liehen Bestimmung hat sie die Ordnungsstrafmaßnahme, die Ent
scheidung über die Auslagen, die Begründung sowie die Rcchts- 
mittolbolehrung zu enthalten. Die Entscheidung über eine Ord
nungsstraf maßnahme ist der betroffenen Person gegen Empfangs
bescheinigung auszuhändigen oder durch die Deutsche Post 
innerhalb einer .Voche zuzustellen.

Beim Ausspruch einer Ordnungsstrafe sind angemessene Zah
lungsfristen zu vereinbaren. In dor Regel sollte die Zah
lungsfrist nicht unter der Beschwerdefrist liegen, da die


